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1 Einleitung 

Der 0,52 ha umfassende im Tholeyer Ortsteil Lindscheid liegende Geltungsbereich der Flächennutzungsplan 

(FNP)-Teiländerung ist im aktuell gültigen FNP der Gemeinde Tholey als Wohnbaulandreservefläche ausge-

wiesen. Die Ausweisung als Wohnbauflächen wird aufgehoben, da im Ortsteil Lindscheid an anderer Stelle 

eine neue und besser geeignete Wohnbaufläche ausgewiesen werden soll. Dies wäre jedoch mit einer Über-

schreitung des landesplanerisch vorgegebenen Wohnbauflächenkontingents für den Tholeyer Ortsteil Lind-

scheid verbunden und daher unzulässig.  

Die Wohnbauflächen werden gemäß vorliegender FNP-Teiländerung aufgehoben und als Fläche für Land-

wirtschaft ausgewiesen.  

Der Geltungsbereich der FNP-Teiländerung befindet sich unmittelbar angrenzend an vorhandene Bebauung 

auf weitgehend landwirtschaftlich genutzten Flächen. 

 

Abbildung 1: Geographische Lage des Geltungsbereichs der Aufhebung als Wohnbauflächen  

Legende: 
Rot gestricheltes Polygon = Geltungsbereich der Aufhebungsfläche Lindscheid  

 

2 Art des Vorhabens / Umweltrelevante Festsetzungen 

Die Gemeinde Tholey beabsichtigt mit der vorliegenden FNP-Teiländerung im Bereich der im rechtskräfti-

gen FNP als Wohnbaufläche ausgewiesenen 0,52 ha (Lindscheid) großen Geltungsbereich diese Festsetzung 

dort aufzuheben und die Reservefläche als Fläche für die Landwirtschaft und als Grünfläche auszuweisen.  

Der Geltungsbereich der FNP Teiländerung wird von Weiden frischer Standorte geprägt.  



UMWELTBERICHT                                                                                                                                                             GEMEINDE THOLEY 
„AUFHEBUNG DER FLÄCHENNUTZUNGSPLAN-RESERVEFLÄCHE IN LINDSCHEID“ 

M a tt h ias  H a be r m e ie r  –  U m w e l t -  u nd  R e g io n a le n tw ic k l u n g  J ah ns t r aß e  2 1  6 6 4 4 0  B l ie s k a s te l  

5 

 

 Flächengrößen und Aktuelle Ausweisung nach Flächennutzungsplan  

Der Bedarf an Grund und Boden stellt sich in den beiden Aufhebungsbereichen wie in Tabelle 1 aufgeführt 

dar.  

Tabelle 1: Bedarf an Grund und Boden 

Aufhebungsbereich  Flächengröße  

Wohnbaufläche in Lindscheid „Östlich des Tannenwegs“ gemäß § 5 Abs.2 Nr.1 BauGB  5.271 m2 

Neue Festsetzungen Flächengröße  

Fläche für die Landwirtschaft in Lindscheid „Östlich des Tannenwegs“ gemäß § 5 Abs.2 Nr.9 A 

BauGB 
 5.271 m2 

 Festlegung von Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (Scoping) 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange erhielten gemäß § 4 Abs. 1 BauGB die Möglichkeit sich 

im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung zu äußern. Hierzu 

gingen keine relevanten Anregungen oder Bedenken ein.  

 Festgelegte Ziele des Umweltschutzes gemäß Fachgesetzen und Fachplänen 

2.3.1 Schutzgebiete  

Der Geltungsbereich der Aufhebungsfläche befindet sich innerhalb des Naturparks Saar-Hunsrück. Weitere 

Schutzgebiete nach Naturschutz- oder Wassergesetz befinden sich weder innerhalb des Geltungsbereichs 

noch in dessen nahem Umfeld.  

2.3.2 Amtlich kartierte Biotope 

Gemäß der amtlichen Biotopkartierung des Saarlandes befinden sich im Geltungsbereich Lindscheid keine 

amtlich biotopkartierten Flächen.  

2.3.3  Landesplanerische Vorgaben 

Der Landesentwicklungsplan Teilabschnitt „Umwelt, Vorsorge für Flächennutzung, Umweltschutz und Infra-

struktur“ (LEP-Umwelt) vom 13. Juli 2004, zuletzt aktualisiert am 20. Oktober 2011 trifft für den Geltungs-

bereich des geplanten Vorhabens keine Aussagen.  

Das Landschaftsprogramm des Saarlandes stellt innerhalb des Geltungsbereichs und dessen weiterem Um-

feld keine Flächen von mittlerer, hoher oder sehr hoher Bedeutung für den Naturschutz dar. Der Geltungs-

bereich liegt gemäß Landschaftsprogramm innerhalb eines Natur- und Kulturerlebnisraums.  

Im weiteren Umfeld des Geltungsbereichs werden ABSP-Kernflächen dargestellt.   

3 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile 

 Abgrenzung des Untersuchungsraumes und des Untersuchungsumfangs 

Aufgrund von Art und Umfang vorhabenbezogener potenzieller Auswirkungen auf Mensch, Natur und Land-

schaft wird der Wirkraum wie folgt abgegrenzt: 
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Tabelle 2: Schutzgüter und Untersuchungsräume 

Schutzgut/-güter Betrachtungsraum 

Flächen, Boden, Klima, Wasser, Pflanzen Geltungsbereich der Aufhebungsbereiche  

Tiere, Biodiversität Geltungsbereich plus funktionales Umfeld ca. 100 m. 

Landschaft, Mensch Einsehbarkeit hier ca. 500 m Umkreis 

 Wirkfaktoren 

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um die Aufhebung der derzeitigen planerischen Festsetzung 

als Wohnbaufläche. Diese sind nicht mit negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt verbunden. 

Gleichwohl wird die aktuelle Umweltsituation mit der zukünftigen durch die Planänderung bedingten Um-

weltsituation schutzgutbezogen verglichen. 

 Naturraum und Relief 

Das Plangebiet befindet sich im Naturraum „Prims-Hochland“ und kann damit der naturräumlichen Haupt-

einheit Saar-Nahe-Bergland, Vulkanitgebiete zugeordnet werden (GEOPORTAL SAARLAND, 2023, SCHNEIDER H, 

1972).  

 Geologie und Böden 

Das geologische Ausgangsgestein für die Bodenbildung stellen im Geltungsbereich Lindscheid die paläozoi-

schen (Rotliegendes) Gesteine der Jeckenbach-, Odernheim- und Disibodenberg-Formation (Lebacher 

Gruppe) dar. Aus diesen Gesteinen haben sich mittel- bis tiefgründige schuttführende schluffige bis lehmige 

örtlich tonige Braunerden zum Teil mit der Neigung zur Pseudovergleyung entwickelt (GEOPORTAL SAARLAND, 

2023).  

Die Bodenfunktionen werden im Plangebiet vor allem durch die bestehende landwirtschaftliche Nutzung in 

Form von Grünland gering beeinträchtigt.  

Innerhalb des Geltungsbereichs sind keine Altlasten vorhanden. 

Böden haben im Naturhaushalt mehrere Funktionen. Diese werden nachfolgend beschrieben und bewertet: 

Natürliche Ertragsfunktion 

Die landwirtschaftlich genutzten Böden innerhalb des Geltungsbereichs verfügen über ein mittleres natür-

liches Ertragspotenzial (GEOPORTAL SAARLAND, 2023). 

Speicher- und Reglerfunktion 

Bei der Speicher- und Reglerfunktion handelt es sich um die Fähigkeit des Bodens, Stoffe umzuwandeln, 

anzulagern und abzupuffern. Anhand der vorkommenden Bodentypen mit ihren typischen Bodenartenklas-

sen lässt sich die Speicher- und Reglerfunktion der Böden abschätzen. Die Durchlässigkeit der aus den 

Schichten des Rotliegenden entstandenen Böden wird als mittel bis hoch, das Wasserspeichervermögen als 

gering eingestuft. Das Puffervermögen der Böden für Säuren wechselt je nach geologischem Ausgangsma-

terial. Im Bereich der hier vorkommenden carbonatfreien Böden ist das Puffervermögen aufgrund des 

schlechten Basenhaushalts als gering zu bewerten (GEOPORTAL SAARLAND, 2023). 
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Biotische Lebensraumfunktion 

Bei dieser Bodenfunktion wird die Bedeutung der Böden als Standort für eine spezifische Flora und Fauna 

bewertet. Demzufolge besitzen naturnahe, weitgehend unveränderte und auf Grund ihrer geoökologischen 

Eigenschaften regional seltene Böden eine hohe Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. 

Die im Plangebiet vorkommenden Braunerden stellen mittlere Standorte mit ausgeglichenem Wasserhaus-

halt und geringem Wasserspeichervermögen dar und haben eine mittlere Bedeutung im Hinblick auf  Le-

bensraumfunktionen (GEOPORTAL SAARLAND, 2023). 

Fazit 

Die im Aufhebungsbereich vorkommenden Böden haben damit eine mittlere Bedeutung für den Naturhaus-

halt, besondere Funktionen bestehen nicht. 

 Klima und Lufthygiene 

Der Geltungsbereich wird überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Daher kommt ihm eine lokal bedeut-

same Funktion als Kaltluftentstehungs- und –transportgebiet zu. Aufgrund der räumlichen Lage und der 

Topographie besteht ein geringer Siedlungsbezug. 

 Wasser 

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich weder stehende noch fließende Gewässer. Der Aufhebungs-

bereich  Lindscheid liegt sich ca. 6 m nordwestlich des Wurzelbachs, bei dem es sich um ein Gewässer III. 

Ordnung handelt.  

Gemäß der Hydrogeologischen Karte des Saarlandes befindet sich der Geltungsbereich Lindscheid in einem 

Bereich, der von Festgesteinen mit vernachlässigbarem Wasserleitvermögen gekennzeichnet ist. Der che-

mische Zustand des dem Grundwasserkörper „Oberrotliegendes der Primsmulde“ zugeordneten Plange-

biets, ist als gut einzustufen (GEOPORTAL SAARLAND, 2023).  

 Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt  

3.7.1 Potenziell natürliche Vegetation 

Die potenzielle natürliche Vegetation im Plangebiet stellt ein Perlgras-Buchenwald dar.  

3.7.2 Lebensraumtypen 

Die im Juni 2023 im Plangebiet durchgeführte Kartierung der Lebensraumtypen erfolgte gemäß den Erfas-

sungseinheiten des saarländischen Leitfadens zur Eingriffsbewertung (MINISTERIUM FÜR UMWELT, 2001).  

Das Ergebnis wird in einem Biotoptypenplan M 1:2.500 dargestellt.  

Der im Tholeyer Ortsteil Lindscheid liegende 0,52 ha große Geltungsbereich sowie daran angrenzende Flä-

chen werden aktuell als Pferdeweide genutzt. Die Pferdeweide kann zu den mageren mäßig artenreichen 

Weiden frischer Standorte (2.2.15.2) gestellt werden. Kennzeichnende Arten sind u.a. Glatthafer (Arr-

henatherum elatius), Weidelgras (Lolium perenne), Rot-Schwingel (Festuca rubra agg.), Weiß-Klee (Trifo-

lium repens), Ferkelkraut (Hypochaeris radicata), Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea), Rapunzel-Glo-

ckenblume (Campanula rapunculus), Wiesen-Labkraut (Galium album), Kleinköpfiger Pippau (Crepis capil-

laris), Löwenzahn (Taraxacum officinale) oder Wiesen-Schafgarbe (Achillea millefolium). Westlich und nörd-

lich grenzen Hausgärten sowie eine Nadelholzbestand an. Südlich und Östlich treten weitere Pferdeweiden 

auf.   
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Abbildung 2: Biotoptypenstruktur des Aufhebungsbereichs Lindscheid (oben) und Lindscheid (unten) 

Legende 

2.2.15.2 Weiden frischer Standorte 

3.7.3 Fauna 

Da die Planung keine Eingriffe in Natur und Landschaft vorsieht, wurden keine faunistischen Untersuchun-

gen durchgeführt. Die Auswertung des ABSP-Artpools, der ABDS-Daten sowie der Daten von FFIPS 2023, 

ergab Nachweise der Zauneidechse (FFIPS, 2023). 

Darüber hinaus konnten keine essentiellen Nahrungshabitate streng oder besonders geschützter Tier- und 

Pflanzenarten innerhalb des Geltungsbereichs der FNP-Teiländerungen in den genannten Quellen festge-

stellt werden.  

3.7.4 Naturschutzfachliche Bewertung 

Aufbauend auf den durch o.g. Untersuchungen (vgl. Kapitel 3.7.2, 3.7.3)  gewonnenen Erkenntnissen wurde 

eine naturschutzfachliche Bewertung des Ist-Zustandes der Biotoptypen des Aufhebungsbereichs vorge-

nommen. Diese ist in nachfolgender Tabelle dargestellt.   

Tabelle 3: Naturschutzfachliche Bewertung der Biotoptypen/Erfassungseinheiten in den Aufhebungsbereichen 

Biotoptyp Naturschutzfachliche Bewertung Begründung 

Weide frischer Standorte geringe bis mittlere Bedeutung 
Mäßig artenreiche Pferdeweide mit ein-

zelnen Magerkeitszeigern. 

 Immissionssituation 

Der Aufhebungsbereich befindet sich im Ländlichen Raum des Saarlandes weitab von verkehrsreichen Stra-

ßen und anderen Emittenten von Luftschadstoffen.  
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 Kultur- und Sachgüter 

Landwirtschaft, Forstwirtschaft 

Der Geltungsbereich wird von landwirtschaftlichen Nutzungen in Form einer Pferdeweide geprägt, während 

keine forstwirtschaftlichen Nutzungen vorzufinden sind. Diese  treten als Kommunal- und Privatwaldflächen 

erst in größerer Entfernung zum Aufhebungsbereich auf.  

Landschaftsbild / Erholung 

Das Landschaftsbild wird im Geltungsbereich durch die Ortsrandlage und der engen Verzahnung von Grün-

land, Hecken und Feldgehölzen mit der angrenzenden Bebauung geprägt.  

Der Geltungsbereich ist im Hinblick auf Erholung zwar nicht erschlossen. Er hat jedoch aufgrund seiner mitt-

leren Vielfalt, Schönheit und Eigenart strukturell eine mittlere Bedeutung als Raum für die naturbezogene 

Erholung. 

Bau- und Bodendenkmäler  

Im Aufhebungsbereich befinden sich keine Bau- oder Bodendenkmäler.  

 Mensch und Raum  

Der Aufhebungsbereich des FNP’s befindet sich in Ortsrandlage des Tholeyer Ortsteils Lindscheid und wird 

von Mischgebieten umgeben (FNP GEMEINDE THOLEY). 

4 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) 

Der Aufhebungsbereich würde bei Umsetzung des derzeit gültigen Flächennutzungsplans /Bebauungsplan 

bebaut werden. Dadurch würden Biotope mit folgenden Biotopwerten überbaut werden: 

Tabelle 4: Bestandswert der betroffenen Biotoptypen/Erfassungseinheiten 

Erfassungseinheit/Biotoptyp Biotopwert Fläche [m2] Bestandswert 

Weide frischer Standorte  12 5.271 63.252 

5 Wechselwirkung zwischen den Schutzgütern 

Planbedingt sind keine Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern zu erwarten, die über die 

bereits in den vorhergehenden Kapiteln Erwähnten hinausgehen. 

6 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Umsetzung des Planes 

Eine Prognose zur Entwicklung des Umwelt-Zustandes bei Umsetzung der Planung, respektive der Aufhe-

bung als Wohnbaufläche, erfolgt, indem die planbedingten Wirkungen auf die zu betrachtenden Schutzgü-

ter einschließlich ihrer Wechselwirkungen erfasst, beschrieben und bewertet werden. 

 Schutzgut Mensch 

Die Aufhebung der Ausweisung der Wohnbaufläche in Lindscheid und deren Überführung in Grünfläche 

führt zu keiner realen Änderung im Hinblick auf die Wohn- und Wohnumfeldfunktionen der im unmittelba-

ren Umfeld des Aufhebungsbereichs liegenden Wohn- und Mischgebiete. Sie trägt vielmehr zur Sicherung 

der engen Vernetzung von Bebautem Bereich und der freien Landschaft bei.  

 Schutzgüter Flächen und Boden 

Planbedingt werden die aktuellen Bodenfunktionen sowie die derzeitigen Nutzungen für die Zukunft gesi-

chert.  
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 Schutzgut Klima und Lufthygiene 

Die Aufhebung der Ausweisung als Wohnbaufläche sichert die Offenhaltung der Flächen. Damit bleibt die 

klimaökologische Funktion des Geltungsbereichs als Kaltluftentstehungs- und –transportgebiet erhalten. 

 Schutzgut Wasser 

Die geplante Überführung der Wohnbaufläche in Flächen für die Landwirtschaft geht mit der Erhaltung der 

derzeitigen Funktionen für den Landschaftswasserhaushalt einher.  

 Schutzgut Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt 

Planbedingt kommt es zu keinen Eingriffen in Natur und Landschaft. Das aktuelle Biotoptypengefüge bleibt 

daher einschließlich seiner Funktion als Lebensraum für Tiere und Pflanzen erhalten, wenn die aktuellen 

Nutzungen und Nutzungsintensitäten auch zukünftig fortbestehen.  

 Schutzgut Landschaft  

Vielfalt, Schönheit und Eigenart der Landschaft bleiben innerhalb des Aufhebungsbereichs erhalten, da die, 

die Landschaftsstruktur bedingenden landwirtschaftlichen Nutzungen auch zukünftig aufrechterhalten blei-

ben können.   

 Schutzgut Kulturelles Erbe und Sachgüter  

Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich weder  Bau- noch Bodendenkmäler im Bereich der Aufhe-

bungsfläche. Daher sind planbedingt keine Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturelles Erbe und Sachgüter  

zu erwarten.  

 Maßnahmen zur umweltverträglichen Standortnutzung 

Da eine Planung, die mit einer Bebauung des Aufhebungsbereichs verbunden gewesen wäre, zurückgenom-

men wird und damit rechtlich und tatsächlich keine negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt ver-

bunden sind, ist eine Festsetzung von Maßnahmen zur umweltverträglichen Standortnutzung nicht erfor-

derlich.  

 Auswirkungen auf besonders und streng geschützte Arten 

Planbedingt sind, da das aktuelle Biotoptypengefüge innerhalb des Aufhebungsbereichs erhalten bleibt, 

keine negativen Auswirkungen auf artenschutzrechtlich relevante Tier- und Pflanzenarten zu erwarten. Eine 

spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zur vorliegenden Planung kann daher entfallen.  

 Umweltschäden gemäß § 19 BNatSchG 

Da es planbedingt zu keinen Eingriffen in Natur und Landschaft kommen wird und die Planung die aktuellen 

Flächennutzungen auch zukünftig ermöglicht, kann das planbedingte Eintreten von Umweltschäden gemäß 

§ 19 BNatSchG ausgeschlossen werden.   

 Auswirkungen auf Schutzgebiete  

Der Aufhebungsbereich befindet sich im Naturpark Saar-Hunsrück, jedoch nicht innerhalb von weiteren be-

stehenden oder geplanten Schutzgebieten nach Naturschutz- oder Wasserrecht. Daher sind keine planbe-

dingten negativen Auswirkungen auf Schutzgebiete zu erwarten.  
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 Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung 

Die Realisierung der vorliegenden Planung stellt keinen Eingriff in Natur und Landschaft gem. § 14 Bun-

desnaturschutzgesetz (BNatSchG) dar,  welcher auszugleichen wäre.  

 Prüfung von Planungsalternativen 

Die Aufhebung der im FNP als Wohnbauflächen ausgewiesenen Flächen ist alternativlos. 

 Schwierigkeiten oder Lücken bei der Zusammenstellung der Angaben 

Es bestanden keine Schwierigkeiten die für die Erstellung des Umweltberichts erforderlichen Angaben zu-

sammenzustellen.  

 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen 

Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen sind nicht erforderlich, da es planbedingt 

zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen der zu untersuchenden UVP-Schutzgüter kommen wird.  

7 Zusammenfassung 

Nach derzeitigen Erkenntnissen stehen aus Sicht des Natur- und Umweltschutzes einer Umsetzung der Pla-

nung, der Aufhebung der Wohnbauflächen im Tholeyer Ortsteil Lindscheid und deren Ausweisung als Flä-

chen für die Landwirtschaft, keine tatsächlichen, fachlichen oder rechtlichen Gründe entgegen.  

Aufgestellt: Blieskastel, den 29.02.2024 

Matthias Habermeier – Umwelt- und Regionalentwicklung 

 

Matthias Habermeier  
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